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Nürnberg, den 23.04.2012 

 
 

 

 
 
An die hausärzten Mitglieder im 
Praxisnetz Nürnberg Süd e.V. 

  

 
AOK Vertrag mit HÄVG/BHÄV - Kündigung 

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
jeder sollte die Inhalte der Verträge kennen, daher empfehle ich allen Kolleginnen und Kollegen, die 
Verträge nachzulesen (www.pn-software.com und www.bhaev.de). 
 
Die Zusammenfassung der Vertragsinhalte finden Sie unter Netzbrief 2012-2 HA. 
 
Wer zu der Auffassung gelangt, dass die Teilnahme am Vertrag des Praxisnetzes sinnvoller ist und 
selbstverständlich auch das höhere Honorar erreicht, darf nicht gleichzeitig am Vertrag mit der 
HÄVG/BHÄV teilnehmen, da der Hausarztvertrag im Netzvertrag eingeschlossen ist. 
 
Für diejenigen, die den Vertrag bei der HÄVG/BHÄV mit der AOK Bayern bereits abgeschlossen 
haben, ist es unbedingt erforderlich, sofort eine Kündigung einzureichen (siehe Vordruck unter 
Netzbrief 2012-3 HA). Die Kündigung gilt zum Quartalsende mit einer Frist eines weiteren Quartals. 
 
Bei sofortiger Kündigung ist demnach eine Teilnahme am Netzvertrag des PNS  frühestens ab 
01.10.2012 möglich. 
 
Wer noch keinen Vertrag mit der AOK unterzeichnet hat und unsicher über seine Teilnahme an einem 
der Hausarztverträge ist, sollte zunächst nichts tun. Damit bleibt bei der KV-Honorierung alles beim 
Alten. Da das Gesetz vorsieht, dass in Hausarztverträgen nur das gleiche Honorar wie in KV-
Verträgen bezahlt werden darf und zusätzliches Honorar unter dem Vorbehalt von Einsparungen 
steht, werden Wartende keine Nachteile erleiden und können sich immer noch später entscheiden. Sie 
haben eben nur keine Vorteile aus dem Netzvertrag. 
 
Mit freundlichen und kollegialen Grüßen  
 
für den Vorstand 

 

  

Dr. Michael Bangemann 
Vorsitzender PNS 

  

 


